Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

B.IX Zuchtprogramme flir weitere Rassen

B.IX.11 Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

Vorbemerkungen

Die Zucht des Kleinen Deutschen Reitpferdes wird in den der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN) angeschlossenen Zichtervereinigungen in eigenstandigen Teil-
populationen betrieben. Die deutschen Zlchtervereinigungen fuhren im Sin-
ne der Vorgaben der EU und des deutschen Tierzuchtrechts gemeinsam das
Zuchtbuch Uber den Ursprung der Rasse Kleines Deutsches Reitpferd. Die
in dieser ZVO festgelegten Besonderen Bestimmungen sind gemeinsame,
verbindliche Anforderungen fir die der Deutschen Reiterlichen Vereinigung
angeschlossenen Zichtervereinigungen. Die gemeinsame Fuhrung des Ur-
sprungzuchtbuches fiir die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes wurde
von den entsprechenden Zichtervereinigungen am 3. Mai 2004 schriftlich
vereinbart.

Im Sinne der Verordnung Uber Zuchtorganisationen werden in dieser ZVO durch die Allge-
meinen Bestimmungen sowie die Besonderen Bestimmungen Uber das
Zuchtprogramm fir die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes die
Grundsatze des Zuchtbuches Uber den Ursprung der Rasse Kleines Deut-
sches Reitpferd fiir

a) das System der Abstammungsaufzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8,9

b) die Definition der Merkmale der Rasse durch die

Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm fir die Rasse des Kleinen Deutschen
Reitpferdes
ZVO § 911a Zuchtziel, einschlieRlich der Rassemerkmale
ZVO § 911b Zuchtmethode

c¢) die Grundprinzipien des Systems zur Kennzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen:ZVO § 11, 12, 13

d) die Definition der grundlegenden Zuchtziele durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm fir die Rasse des Kleinen Deutschen
Reitpferdes
ZVO § 911a Zuchtziel, einschlieRlich der Rassemerkmale

e) die Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5). 7. 8. 9 und
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm flr die Rasse des Kleinen Deutschen
Reitpferdes
ZVO § 911c Unterteilung der Zuchtblcher
ZVO § 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbucher

f) die nachzuweisenden Ahnengenerationen durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm fiir die Rasse des Kleinen Deutschen
Reitpferdes
ZVO § 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbucher
(1) Zuchtbuch fir Hengste
(2) Zuchtbuch fir Stuten

aufgestellt.
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Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

§ 911a Zuchtziel, einschlieBlich der Rassemerkmale
(im Sinne der Verordnung liber Zuchtorganisationen)

Fir die Rasse Kleines Deutsches Reitpferd gilt folgendes Zuchtziel:

Rasse Kleines Deutsches Reitpferd
Herkunft Deutschland

GroRe ca. 149 cm - 158 cm
Farben alle

AuRere Erscheinung

Typ Erwlnscht ist das Erscheinungsbild eines eleganten,
grof3linigen und harmonischen kleinen Reitpferdes. Die
Pragung des im eleganten Reitpferdetyp stehenden klei-
nen Reitpferdes soll in einem trockenen, ausdrucksvol-
len und edlen Kopf mit einem lebhaften, freundlichen
Auge, nicht zu gro3en Ohren und grof3en, weiten Nus-
tern, einer gut geformten Halsung sowie einer plasti-
schen Bemuskelung zum Ausdruck kommen, wobei po-
nytypische Merkmale ausdricklich erhalten bleiben sol-
len.

Unerwlinscht sind insbesondere ein derbes, plumpes
Erscheinungsbild, ein grober Kopf, verschwommene
Konturen und bei Zuchtpferden fehlender Geschlechts-
ausdruck.

Kérperbau Erwlnscht ist ein harmonischer, fir Reitzwecke jeder Art
geeigneter Korperbau.
Dazu gehodren:
ein mittellanger, breiter, gut aufgesetzter, sich zum Kopf
hin verjingender Hals mit gentigender Ganaschenfrei-
heit,
eine grol3e, schrag gelagerte Schulter,
ein markanter, weit in den Rucken hineinreichender Wi-
derrist
ein mittellanger, gut bemuskelter Riicken,
ausreichende Brusttiefe,
eine langere, leicht geneigte, gut bemuskelte Kruppe mit
nicht zu hoch angesetztem Schweif,
eine harmonische Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel und
Hinterhand.

Erwlnscht ist weiterhin

ein zum Korperbau passendes, trockenes Fundament

mit korrekten, ausreichend groflen Gelenken, mittellan-

gen Fesseln und festen, wohlgeformten, mittelgroen

Hufen, das eine lange Gebrauchsfahigkeit erwarten

|&sst.

Aulerdem eine korrekte, d. h. von vorne und hinten ge-

sehen gerade Gliedmalenstellung, ein von der Seite ge-
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Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

Bewegungsablauf
Grundgangarten

Springen

sehen geradegestelltes Vorderbein und ein im Sprung-
gelenk mit etwa 150° gewinkeltes Hinterbein sowie eine
jeweils gerade Zehenachse mit etwa 45° bis 50° zum
Boden.

Unerwinscht ist

ein insgesamt unharmonischer Korperbau,

insbesondere

eine kurze, schwere oder tief angesetzte Halsung,

eine kleine, steile Schulter,

ein kurzer oder wenig markanter Widerrist,

ein zu kurzer oder Uberlanger weicher Rlcken,

eine feste oder aufgewdlbte Nierenpartie,

eine kurze oder gerade Kruppe mit hohem Schweifan-
satz,

geringe Brusttiefe und hochgezogene Flanken mit kurz-
er Hinterrippe sowie

unkorrekten Gliedmalfen;

hierzu gehoren:

kleine, schmale oder eingeschniirte Gelenke,

schwache Réhrbeine und

kurze, steile oder Gberlange, weiche Fesseln sowie

zu kleine Hufe, insbesondere mit nach innen gerichteten
Trachten.

Unerwinscht sind weiterhin insbesondere

zehenweite, zehenenge, bodenweite, bodenenge, rlck-
biegige, steile oder sabelbeinige, kuhhessige oder fass-
beinige Gliedmalienstellungen und unklare Gelenke.

Erwlinscht sind fleiRige, taktimaRige und raumgreifende
Grundgangarten (Schritt 4-Takt, Trab 2-Takt, Galopp 3-
Takt).

Der Bewegungsablauf im Schritt soll losgelassen, ener-
gisch und erhaben sein bei klarem Ab- und AuffulRen.
Der Bewegungsablauf im Trab und Galopp soll bei klar
erkennbarer Schwebephase elastisch, schwungvoll,
leichtfuRig, getragen und mit naturlicher Aufrichtung und
Balance ausgestattet sein. Der aus aktiv arbeitender,
deutlich abfuflender Hinterhand entwickelte Schub soll
Uber einen locker schwingenden Rucken auf die frei aus
der Schulter vorgreifende Vorhand Ubertragen werden.
Etwas ,Knieaktion® ist erwlinscht.

Unerwiinscht sind insbesondere

kurze, flache und unelastische Bewegungen bei festge-
haltenem Rucken sowie schwerfallige, auf die Vorhand
fallende oder untaktmaRige Bewegungen sowie schwan-
kende und schaukelnde oder deutlich bligelnde, drehen-
de, bodenenge, zehenenge, bodenweite bzw. zehenwei-
te Bewegungen und Bewegungen mit Ubertriebener
~Knieaktion®.

Erwulnscht ist ein geschicktes, vermdgendes und Uber-
legtes Springen, welches Gelassenheit und Intelligenz
erkennen I3sst.
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Im Ablauf sind deutliches ,Sich-Aufnehmen®, ein schnel-
les Abfullen beim Absprung, ein ausgepragt schnelles
Anwinkeln der Gliedmalien (moéglichst waagerechte Hal-
tung des Unterarmes Uber dem Sprung), ein aufgewolb-
ter Ricken bei deutlich hervortretendem Widerrist und
abwarts gebogener Halsung mit sich 6ffnender Hinter-
hand [Bascule] erwlinscht.

Beim Gesamtablauf soll der Fluss der Bewegung und
der Rhythmus des Galopps erhalten bleiben.

Unerwinscht ist insbesondere

ein unkontrolliertes oder auch unentschlossenes Sprin-
gen mit hangenden Beinen, hoher Nase Uber dem
Sprung, verbunden mit einem weggedriickten Riicken,
bei dem der Fluss der Bewegung und der Rhythmus des
Galopps verloren gehen.

Innere Eigenschaften/Leistungsveranlagung/Gesundheit
Erwlnscht ist ein unkompliziertes, umgangliches, gleich-
zeitig einsatzfreudiges, nervenstarkes und verlassliches
Pferd, das einen wachen, intelligenten Eindruck macht
und durch sein Auftreten und Verhalten gute Charak-
tereigenschaften sowie ein gelassenes, ausgeglichenes
Temperament erkennen Iasst.

Unerwiinscht sind insbesondere im Umgang schwierige,
nervose oder heftige Pferde.

Erwinscht ist

ein rittiges, vielseitig veranlagtes, leistungsbereites und
leistungsfahiges, flr Reit- und Sportzwecke jeder Art ge-
eignetes Pferd.

Erwlnscht sind weiterhin

robuste Gesundheit,

gute physische und psychische Belastbarkeit,
naturliche Fruchtbarkeit sowie

das Freisein von Erbfehlern.
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§ 911b Zuchtmethode

(im Sinne der Verordnung liber Zuchtorganisationen)

Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht. Das Zuchtbuch ist offen fir
Ponys/Pferde anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles férder-
lich ist. Kleine Deutsche Reitpferde sind Anpaarungsprodukte von Kleinen Deutsche Reit-
pferden untereinander oder Nachkommen von eingetragenen Zuchttieren der zugelassenen
Rassen, sofern diese Zuchttiere in das Zuchtbuch des Kleinen Deutschen Reitpferdes einge-
tragen sind. Die fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes gekorten Veredler erhal-
ten einen entsprechenden Vermerk in der Zuchtbescheinigung.

Folgende Rassen sind zugelassen:

Gruppe I: Kleines Deutsches Reitpferd
Gruppe I Belgisches Sportpony
British Riding Pony (N.P.S.)
Connemara
Dansk Sportspony

Deutsches Reitpony
Italienisches Reitpony
Le Poney Francais de Selle (franz. Reitpony)
Lewitzer
Nederlands Pony met Arabisch Bloed (N.P.A.)
New Forest
Osterreichisches Reitpony
Palomino Pony
Pinto Pony
Schwedisches Reitpony
Schweizerisches Reitpony
Welsh Sectie K (Niederlande)
Welsh Sekt. B, C und Welsh Cob

Gruppe I Anglo-Araber

Araber

Arabisches Halbblut

Arabisches Vollblut

Bayer

Brandenburger

Deutsches Reitpferd

Deutsches Sportpferd

Englisches Vollblut

Hannoveraner

Hesse

Holsteiner

Mecklenburger
Oldenburger
Palomino (Uber 148 cm)
Pinto (Uber 148 cm)
Rheinlander
Sachse
Sachsen-Anhaltiner
Shagya-Araber
Thiringer
Trakehner
Westfale
Wdarttemberger
Zweibrtcker
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Die Nachkommen folgender Anpaarungen gehdren zur Rasse Kleines Deutsches Reitpferd
(siehe nachfolgende Tabelle).

Folgende Anpaarungskombinationen sind erlaubt:

Zugelassene Rassen Rassen der Rassen der Rassen der
’ Gruppe | Gruppe |l Gruppe |l

Rassen der X x y
Gruppe |

X
Rassen der (Anpaarungen gleicher Ras-
Gruppe |l X sen sind X

nicht zuge-
lassen)

Rassen der
Gruppe Il X X

Mannliche Veredler sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen des Hengstbu-
ches | erfillen; Stuten sind nur dann zugelassen, wenn sie den Anforderungen des
Stutbuches | oder Il genlgen.

§ 911c Unterteilung der Zuchtbiicher
(im Sinne der Verordnung liber Zuchtorganisationen)

Das Zuchtbuch fir Hengste wird in eine Hauptabteilung und eine Besondere Abteilung unter-
teilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fir Hengste wird unterteilt in die Abschnitte

* Hengstbuch I,

* Hengstbuch Il und

* Anhang.

Die Besondere Abteilung des Zuchtbuches flir Hengste ist das
* Vorbuch.

Das Zuchtbuch fir Stuten wird in eine Hauptabteilung und eine Besondere Abteilung unter-
teilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fur Stuten wird unterteilt in die Abschnitte
e Stutbuch |,

e Stutbuch Il und

* Anhang.

Die Besondere Abteilung des Zuchtbuches fur Stuten ist das
* Vorbuch.

§ 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtblicher
(im Sinne der Verordnung liber Zuchtorganisationen)

Fir die Eintragung in die Zuchtbiicher werden nachfolgende Merkmale der duleren Erschei-
nung unter besonderer Berlicksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet (Leistungspri-
fung Exterieur).
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Eintragungsmerkmale:

1.

viii.

NoOaRwN

Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)
Koérperbau
Korrektheit des Ganges
Schritt
Trab
Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
Springen (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
Gesamteindruck (im Hin-
blick auf die Eignung als Reitpferd).

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Eintragungs-

merkmale.

Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert
sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und sie die
nachfolgend aufgeflinrten Eintragungsbedingungen erflllen. Ein Tier aus einem anderen
Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse muss in den Abschnitt des Zuchtbuches eingetragen
werden, dessen Kriterien es entspricht.

(1) Zuchtbuch fiir Hengste
(1.1) Hengstbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

deren Vater im Hengstbuch | oder einem dem Hengstbuch | entsprechenden Ab-
schnitt und deren Vater der Mitter und mutterlicherseits der Gro3matter und der Ur-
grolBmutter (insgesamt vier Generationen) in der Hauptabteilung eines Zuchtbuches
der (zugelassenen) Rasse einer Zlchtervereinigung eingetragen sind,
deren Mutter in dem Stutbuch | oder einem dem Stutbuch | entsprechenden Abschnitt
eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Ziichtervereinigung eingetragen
sind,
die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden,
die auf einer Sammelveranstaltung einer Zichtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-
tens die Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde,
die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiillen sowie keine gesundheitsbeein-
trachtigenden Merkmale gemaR Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen,
die gemal § 911f ZVO in einer Hengstleistungsprifung auf Station eine gewichtete
Endnote von 6,5 und besser erzielt haben, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0
liegen darf, oder die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprifungen der Diszipli-
nen Dressur, Springen oder Vielseitigkeit erreicht haben,
Hengste der zugelassenen Rassen erfiillen die Anforderungen an die Eigenleistungs-
prufung fur die Zuchtrichtung Reiten auch dann, wenn sie eine mindestens 30tagige
Stationsprifung entsprechend der Vorgabe gem. § 911f ZVO (Kleines Deutsches
Reitpferd) absolviert oder vergleichbare Anforderungen gem. § 911f ZVO (Kleines
Deutsches Reitpferd) erreicht haben. Ponys der zugelassenen Rassen unter 137 cm
kénnen die Anforderungen an die Eigenleistungsprifung auch fur die Zuchtrichtung
Fahren gem. § 525f ZVO (Welsh A und B) nach mindestens 15tagiger Stationspri-
fung erflllen.
Hengste der Zuchtrichtung Rennpferd erflillen die Anforderungen an die Eigenleis-
tungsprufung fur die Zuchtrichtung Reiten flr Kleine Deutsche Reitpferde auch dann,
- wenn sie in Flachrennen ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von mindes-
tens 70 kg oder in Hindernisrennen von mindestens 75 kg oder
- mindestens ein Generalausgleichsgewicht (GAG) von 65 kg in
Flachrennen, 70 kg in Hindernisrennen bei mindestens 20 Starts in insgesamt
drei Rennzeiten erreicht haben.
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Hengste, die noch keine Eigenleistungsprifung abgelegt haben, kénnen unter der Bedin-
gung vorlaufig eingetragen werden, dass sie die Prifung bis zur Vollendung des 5. Le-
bensjahres ablegen. Die zustandige Zichtervereinigung kann diese Frist im Einzelfall
aufgrund besonderer Umstéande um hdchstens 15 Monate verlangern. Hengste, die die
Eigenleistungsprifung zu einem spateren Zeitpunkt ablegen, kdnnen auf Antrag wieder
eingetragen werden.

Hengste mit nicht dem Hengstbuch | entsprechenden Leistungsinformationen des Vaters
erfullen die Anforderungen zur Eintragung nur dann, wenn sie in einer Hengstleistungs-
prufung geman § 911f (1) eine gewichtete Endnote von 7,5 und besser erzielt haben, wo-
bei keine der Merkmalsnoten unter 6,0 liegen darf, oder wenn sie gemafl §911f (2) die
vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen,
oder Vielseitigkeit aufweisen.

Die Eintragung von Hengsten in das Hengstbuch | einer tierzuchtrechtlich anerkannten
FN-Mitgliedszlchtervereinigung ist von den anderen tierzuchtrechtlich anerkannten FN-
Mitgliedszuchtervereinigungen zu Ubernehmen.

Hengste, die die Eigenleistungsprifung gemafl §911f (1) mit einer gewichteten Endnote
von 7,5 und besser erzielt haben oder gemal §911f (2) die vorgeschriebenen Erfolge in
Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen oder Vielseitigkeit aufweisen
koénnen, erhalten den Titel ,Leistungshengst’.

(1.2) Hengstbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Auf Antrag werden friihestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,

* deren Vater in der Hauptabteilung (auRer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-
sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Ziichter-
vereinigung eingetragen sind,

* deren Mutter in der Hauptabteilung (aufler Anhang) oder einer der Hauptabteilung
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Ziich-
tervereinigung eingetragen sind,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt worden sind,

* die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflllen sowie keine gesundheitsbeein-
trachtigenden Merkmale gemaR Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

Daruber hinaus kdnnen Nachkommen von im Vorbuch eingetragenen Zuchtpferden ein-

getragen werden,

* wenn die Vorbuch-Vorfahren Uber vier Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-
abteilung (aufRer Anhang) angepaart wurden,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

* die auf einer Sammelveranstaltung einer Zichtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-
tens die Gesamtnote 6,0 erhalten haben,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaf § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflillen sowie keine gesundheitsbeein-
trachtigenden Merkmale gemaR Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

Darlber hinaus kénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-

getragen werden,

* wenn die Anhang-Vorfahren Uber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-
abteilung (auBer Anhang) angepaart wurden,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden

* die auf einer Sammelveranstaltung einer Ziichtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-
tens die Gesamtnote 6,0 erhalten haben,
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Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

* die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaR § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflillen sowie keine gesundheitsbeein-
trachtigenden Merkmale gemaR Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

(1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Auf Antrag werden alle Hengste friihestens im 3. Lebensjahr eingetragen,

* deren Eltern in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-
teilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Zlichtervereinigung einge-
tragen sind,

» die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fir das Hengstbuch | und Il erfillen.

(1.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches)

Es kdnnen Hengste friihestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,

. die nicht in eines der
vorstehenden Zuchtblcher flir Hengste eingetragen werden kénnen, aber dem Zucht-
ziel des Kleinen Deutschen Reitpferdes entsprechen,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

* die in der Bewertung der aulieren Erscheinung gem. § 14 ZVO mindestens eine Ge-
samtnote von 6,0 erreichen,

* die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaR § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflillen sowie keine gesundheitsbeein-
trachtigenden Merkmale gemaR Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

(2) Zuchtbuch fur Stuten

(2.1) Stutbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Vater im Hengstbuch | oder einem dem Hengstbuch | entsprechenden Ab-
schnitt und deren Vater der Matter und mdatterlicherseits der GroBmditter (insgesamt
drei Generationen) in der Hauptabteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Ras-
se einer Zlchtervereinigung eingetragen sind,

e deren Mitter in der Hauptabteilung (au’er Anhang) oder einer der Hauptabteilung
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Zich-
tervereinigung eingetragen sind,

+ die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der dulReren Erscheinung gem._§ 14 ZVO mindestens eine Ge-
samtnote von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal
unterschritten wurde,

* die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Teil D, Anlage 4)
aufweisen.

Stuten mit nicht dem Hengstbuch | entsprechenden Leistungsinformationen des Vaters
erfullen die Anforderungen zur Eintragung nur dann, wenn sie in der Bewertung der au-
Reren Erscheinung gem._§ 14 ZVO mindestens eine Gesamtnote von 6,5 erreichen, wo-
bei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unterschritten wurde.

Die Eintragung von Stuten in das Stutbuch | einer tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mit-
gliedszlchtervereinigung ist von den anderen tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mit-
gliedszuchtervereinigungen zu Ubernehmen.

Stuten, die die Eigenleistungsprifung gemal §911g (1) oder (2) mit einer gewichteten
Endnote von 7,5 und besser erzielt haben oder gemaR §911g (3) die vorgeschriebenen
Erfolge in Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen oder Vielseitigkeit
aufweisen konnen, erhalten den Titel ,Leistungsstute®.
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Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

(2.2) Stutbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Vater in der Hauptabteilung (au3er Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-
sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Zuchter-
vereinigung eingetragen sind,

* deren Mutter in der Hauptabteilung (auf3er Anhang) oder einer der Hauptabteilung
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Ziich-
tervereinigung eingetragen sind,

 die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt worden sind,

* die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Teil D, Anlage 4)
aufweisen.

Daruber hinaus kdnnen Nachkommen von im Vorbuch eingetragenen Zuchtpferden ein-

getragen werden,

* wenn die Vorbuch-Vorfahren tber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung (aufder Anhang) angepaart wurden,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

* die in der Bewertung der aulteren Erscheinung gem. § 14 ZVO mindestens eine Ge-
samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

* die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Teil D, Anlage 4)
aufweisen.

Darlber hinaus kénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-

getragen werden,

* wenn die Anhang-Vorfahren Uber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-
abteilung (auBer Anhang) angepaart wurden,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der aulieren Erscheinung gem. § 14 ZVO mindestens eine Ge-
samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

* die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaf Liste (Teil D, Anlage 4)

aufweisen.

(2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

* deren Eltern in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-
teilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse einer Zlichtervereinigung einge-
tragen sind,

» die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fur das Stutbuch | und Il erfillen.

(2.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

* die nicht in eines der vorstehenden Zuchtblicher fir Stuten eingetragen werden kon-
nen, aber dem Zuchtziel des Kleinen Deutschen Reitpferdes entsprechen,

 die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der aulteren Erscheinung gem. _§ 14 ZVO mindestens eine Ge-
samtnote von 5,0 erreichen,

* die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Teil D, Anlage 4)

aufweisen.
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§ 911e Ausstellung von Zuchtbescheinigungen
Fir jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch | und die Mutter in einem der Ab-
schnitte der Hauptabteilung (aufier Anhang) der jeweiligen Zlchtervereinigung eingetragen
sind, wird eine Zuchtbescheinigung gemal § 10 ZVO als Abstammungsnachweis ausge-

stellt.

Fir jedes Pferd, bei dem der Vater in das Hengstbuch | und die Mutter in der Besonderen
Abteilung der jeweiligen Zlchtervereinigung eingetragen sind, wird eine Zuchtbescheinigung
gemal § 10 ZVO als Abstammungsnachweis ausgestellt.

Far alle anderen Pferde wird eine Zuchtbescheinigung geman § 10 ZVO als Geburtsbeschei-
nigung ausgestellt.
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~ o

§ 911f Hengstleistungsprufungen

Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgefihrt.
Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kdnnen
als Stationsprufung oder als Turniersportprifung durchgefiihrt werden.

(1) Stationsprifung

(1.1) Dauer

Die Prifung dauert mindestens 30 Tage und besteht aus einer Vorprifung und einem ab-
schlielRenden Leistungstest.

(1.2) Ort
Von den zustandigen Stellen ausgewahlte Prifungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijahrige und altere Hengste, wobei die Zielgruppe vierjahrige
Hengste sind.

Die Hengste missen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung erfillen und geritten sein.

(1.4) Vorpriifung

Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen wahrend der Vorprifung (Training) wer-
den die Hengste vor Beginn des abschlieRenden Leistungstests vom Vorprifungsleiter in
folgenden Merkmalen bewertet:

1. Interieur
" Umganglichkeit
. Lern- und Leis-
tungsbereitschaft
. Leistungsfahigkeit
ii. Trab
iii. Galopp
4. Schritt
V. Rittigkeit
Vi. Springanlage
* Freispringen
* Parcoursspringen
Vii. Gelandeprifung

(1.5) Leistungstest

Der abschlieltende Leistungstest wird von mindestens zwei Sachverstandigen und min-
destens zwei Testreitern abgenommen. Im einzelnen werden die Hengste in folgenden
Merkmalen bewertet:

i. Trab
ii. Galopp
3. Schritt

iv. Rittigkeit

V. Springanlage
. Freispringen
= Parcoursspringen

(Hindernishéhen bis 100 cm)
Vi. Gelandeprifung
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(1.500 m mit 6 Hindernissen, Hindernishéhe bis 90 cm)

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO:

10 = ausgezeichnet 5 = genligend

9 = sehr gut 4 = mangelhaft

8 = gut 3 = ziemlich schlecht
7 = ziemlich gut 2 = schlecht

6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Mafgebend flir die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Ver-

besserung der Reiteigenschaften der Population.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung

Die Prifungsteile werden nach folgender Gewichtung zu einer Gesamtnote sowie zu

Merkmalsblécken zusammengezogen:

ZUCHTVERBANDSORDNUNG (Beschluss Mai 2009; Stand Mai 2009)
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Gewichtungsfaktoren
Merkmalsblécke
Gesamt- ) .
Merkmale note Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Sprllggéan- %?!;Sgg_
Vorpriifung
Umganglichkeit 10,0 40
Lern- und Leistungsbereitschaft | 10,0 40
Leistungsfahigkeit 50 20
Trab 2,5 33,3
Galopp 2,5 33,3
Schritt 2,5 33,3
Rittigkeit 10,0 44,5
Springanlage-Freispringen 5,0 25
Springanlage-Parcoursspringen 5,0 25
Gelandeprufung 5,0 50
Summe - Vorpriifung 57,5
Abschl. Leistungstest
Trab 50 66,7
Galopp 5,0 66,7
Schritt 5,0 66,7
Rittigkeit 50 22,2
Springanlage-Freispringen 5,0 25
Springanlage-Parcoursspringen 5,0 25
Gelandeprifung 5,0 50
Summe - Sachverstindige 35,0
Rittigkeit - Testreiter 7,5 | | | | 33,3 | |
Summe - Leistungstest 42,5
Gesamtsumme 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Eine Auswertung nicht vollstandig absolvierter Prifungen wird nur vorgenommen, wenn
der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet
worden ist. Die prozentuale Angabe der Prufungsteile, an denen der Hengst teilgenom-
men hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufge-
fuhrten wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet
worden sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprifungen die entsprechen-
den Noten aus der Vorprifung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Er-
gebnisblatt zu kennzeichnen.

Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt nach Division durch 100 die ge-
wichtete Endnote. Es werden nur Ergebnisse anerkannt, die mit einem von den der FN
angeschlossenen Ziichtervereinigungen anerkannten Rechenprogramm ausgewertet
wurden.

Hinweise auf Mangel und Verhaltenstérungen im Verlaufe der Prifung sind vom Vorpru-
fungsleiter schriftlich festzuhalten und der Ziichtervereinigung mitzuteilen.
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(1.8) Verdffentlichung der Priifungsergebnisse
Nach Beendigung des abschlieienden Leistungstests erfolgt eine 6ffentliche Bekanntga-
be der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhalt ein
Zeugnis Uber das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der ein-
zelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der Prifungsgruppe ersichtlich sind.
Eine Veroffentlichung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zustandigen Stellen.
Sie ist in den Merkmalsblécken

Interieur

Trab

Galopp

Schritt

Rittigkeit

Springanlage

Gelandeprifung
zusatzlich zur Endnote vorzunehmen.

Den Zichtervereinigungen wird auf Anforderung das Prifungsergebnis aller Hengste mit
den Einzelergebnissen zugesandt.

(1.9) Wiederholung einer Priifung

Die Stationsprifung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der
wiederholten Stationsprifung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Halfte der Vorpriifungs-
dauer aus der Stationsprifung aus, so liegt eine Stationsprufung nicht vor.

(2) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station gilt die Leistungsprifung auch dann als
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen kénnen. Die
Turniersportprifung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchge-
fuhrt.

Folgende Turniersportergebnisse werden bericksichtigt:
die 5Smalige Platzierung an 1. bis 3. Stelle mindestens in

. Dressur Kl. M oder

. Springen der KI. M
oder

. Vielseitigkeit in der K.
VA.

(3) Alternative Hengstleistungspriifung
Alternativ wird auch die Hengstleistungsprifung der Rasse des Deutschen Reitpferdes
gemal § 200f ZVO anerkannt.

§ 911g Zuchtstutenprufungen

Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgefiihrt.
Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kdnnen
als Stationsprifung, Feldprifung oder als Turniersportprifung durchgefuhrt
werden.

(1) Stationsprifung

(1.1) Dauer

Die Prifung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprifung und einem ab-
schlielRenden Test.

(1.2) Orte
Von den zustandigen Stellen ausgewahlte Prifungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
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Teilnahmeberechtigt sind dreijahrige und altere Stuten.

Die Stuten missen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfullen und geritten sein.

(1.4) Vorpriifung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen wahrend der Vorprifung (Training) wer-
den die Stuten vor Beginn des abschlieRenden Tests vom Vorprifungsleiter in folgenden
Merkmalen bewertet:

1. Interieur

2. Grundgangarten

Trab
= Galopp
e Schritt
3. Ruittigkeit

4. Springanlage
. Freispringen

(1.5) AbschlieBender Test
Der abschlieRende Test wird von mindestens zwei Sachverstandigen und mindestens ei-
nem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen
bewertet:

1. Grundgangarten

Trab
= Galopp
e Schritt
2. Rittigkeit

3. Springanlage
. Freispringen

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO:

10 = ausgezeichnet 5 = genligend

9 = sehr gut 4 = mangelhaft

8 = gut 3 = ziemlich schlecht
7 = ziemlich gut 2 = schlecht

6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Malgebend fur die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Population.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung

Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorpriifungslei- Testreiter Sachverstandi- Gesamt
ter ge

Interieur 30 - - 30

Grundgangarten 10 - 15 25

Rittigkeit 10 7,50 7,50 25

Springanlage 10 - 10 20

Insgesamt 60 7,50 32,50 100
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Eine Auswertung nicht vollstandig absolvierter Prufungen wird nur vorgenommen, wenn
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist.
Die prozentuale Angabe der Prifungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeflihrten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprifungen die entsprechenden
Noten aus der Vorprufung ibernommen. Die Ubernommenen Noten sind im Ergebnisblatt
zu kennzeichnen.

Hinweise auf Mangel sowie Verhaltensstérungen im Verlaufe der Prifung sind vom Vor-
prufungsleiter schriftlich festzuhalten und den Zichtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Verdffentlichung der Priifungsergebnisse

Nach Beendigung des abschlieRenden Tests erfolgt eine offentliche Bekanntgabe der
Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhalt ein Zeugnis Uber
das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale
sowie die Durchschnittsleistungen der Prifungsgruppe ersichtlich sind.

(1.9) Wiederholung einer Priifung

Die Stationsprifung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der
wiederholten Zuchtstutenpriifung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Halfte der Vorpru-
fungsdauer aus der Stationsprifung aus, so liegt eine Stationsprufung nicht vor.

(2) Feldprufung
(2.1) Dauer
Die Prifung wird als mindestens eintagiger Veranlagungstest durchgefiihrt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Ziichtervereinigungen ausgewahlte Prifungsorte.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijahrige und altere Stuten.

Die Stuten missen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erflllen und geritten sein.

(2.4) Veranlagungstest

Der Veranlagungstest wird von mindestens zwei Sachverstandigen und mindestens ei-
nem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen
bewertet:

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO:

10 = ausgezeichnet 5 = genugend

9 = sehr gut 4 = mangelhaft

8 = gut 3 = ziemlich schlecht
7 = ziemlich gut 2 = schlecht

6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Malgebend fur die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Population.

(2.6) Gewichtungsrahmen der Merkmale und Ergebnisermittlung
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Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverstindige Testreiter Gesamt
Grundgangarten 30 - 30
Rittigkeit 20 20 40
Springanlage 30 - 30
Insgesamt 80 20 100

(2.7) Veroffentlichung der Prifungsergebnisse

Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine 6ffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhalt ein Zeugnis Uber das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie
die Durchschnittsleistungen der Prufungsgruppe ersichtlich sind.

(2.5) Wiederholung einer Prifung
Die Feldprifung kann wiederholt werden. In diesem Fall gilt das beste Ergebnis der
Zuchtstutenprafungen.

(3) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung gilt die Leistungsprifung auch dann als abgelegt,
wenn die Stuten Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen kdnnen. Die Turniersport-
prufung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchgefuhrt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berticksichtigt:
die 5malige nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung mindestens in

= Dressur KI. L oder

. Springen  KI. L
oder

= Vielseitigkeit KI. A.

§ 911h Weitere Bestimmungen zum Kleinen Deutschen Reitpferd

Prefix-/Suffixregelung fiir Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen

Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet.
Es soll eine auf die Zuchtstatte oder den Ziichter bezugnehmende Bedeu-
tung haben und darf ausschlieRlich fir von dieser Zuchtstatte oder diesem
Zichter gezogene Pferde verwendet werden. Missverstandliche Begriffe
konnen abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Zlchter flr seine Zuchtstatte ausschliellich bei der FN zu beantra-
gen. Ist das Prefix/Suffix Uber die FN beim Central Prefix Register eingetra-
gen, so ist es automatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem
anderen Zuchter benutzt werden. Es ist dann innerhalb aller diesem Register
angeschlossenen Zichtervereinigungen geschitzt. Das Prefix/Suffix muss
fur alle Ponys oder Kleinpferde des Zlchters, bei denen er als Zuchter in der
Zuchtbescheinigung aufgefihrt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Zlchtervereinigungen nur regional fur die Zuchtstatte re-
gistriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Regis-
ter) Ubernommen, sondern missen vom Zichter erneut Uber die Deutsche
Reiterliche Vereinigung beantragt werden.

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf hochstens 20 Buchstaben umfassen und
sollte moéglichst aus einem Wort bestehen.
ZUCHTVERBANDSORDNUNG (Beschluss Mai 2009; Stand Mai 2009) §911/18




Besondere Bestimmungen — Zuchtprogramm fur die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstattennamen verbunden, so ist dieser bei Eintra-
gung in ein Zuchtbuch ohne Anderungen oder Ergdnzungen zu lUberneh-
men.

ZUCHTVERBANDSORDNUNG (Beschluss Mai 2009; Stand Mai 2009) §911/19



	B.IX Zuchtprogramme für weitere Rassen
	B.IX.11 Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes
	Vorbemerkungen 
	Die Zucht des Kleinen Deutschen Reitpferdes wird in den der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen in eigenständigen Teilpopulationen betrieben. Die deutschen Züchtervereinigungen führen im Sinne der Vorgaben der EU und des deutschen Tierzuchtrechts gemeinsam das Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse Kleines Deutsches Reitpferd. Die in dieser ZVO festgelegten Besonderen Bestimmungen sind gemeinsame, verbindliche Anforderungen für die der Deutschen Reiterlichen Vereinigung angeschlossenen Züchtervereinigungen. Die gemeinsame Führung des Ursprungzuchtbuches für die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes wurde von den entsprechenden Züchtervereinigungen am 3. Mai 2004 schriftlich vereinbart.
	Im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen werden in dieser ZVO durch die Allgemeinen Bestimmungen sowie die Besonderen Bestimmungen über das Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes die Grundsätze des Zuchtbuches über den Ursprung der Rasse Kleines Deutsches Reitpferd für 
	a) das System der Abstammungsaufzeichnung durch die							Allgemeinen Bestimmungen:	ZVO § 4, (5), 7, 8, 9
	b) die Definition der Merkmale der Rasse durch die
			Besonderen Bestimmungen:	Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes
							ZVO § 911a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
							ZVO § 911b Zuchtmethode
	c) die Grundprinzipien des Systems zur Kennzeichnung durch die
			Allgemeinen Bestimmungen:	ZVO § 11, 12, 13
	d) die Definition der grundlegenden Zuchtziele durch die
			Besonderen Bestimmungen:	Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen Reitpferdes
							ZVO § 911a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
	e) die Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte durch die
			Allgemeinen Bestimmungen:	ZVO § 4, (5), 7, 8, 9 und
			Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen  
							Reitpferdes						
							ZVO § 911c Unterteilung der Zuchtbücher
							ZVO § 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
	f) die nachzuweisenden Ahnengenerationen durch die	
		Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Kleinen Deutschen
							Reitpferdes
							ZVO § 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
								(1) Zuchtbuch für Hengste 
								(2) Zuchtbuch für Stuten
		
	aufgestellt.
	§ 911a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
	(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
	Für die Rasse Kleines Deutsches Reitpferd gilt folgendes Zuchtziel:
	Rasse					Kleines Deutsches Reitpferd
	Herkunft				Deutschland
	Größe					ca. 149 cm - 158 cm
	Farben				alle
	Äußere Erscheinung
			Typ		Erwünscht ist das Erscheinungsbild eines eleganten, großlinigen und harmonischen kleinen Reitpferdes. Die Prägung des im eleganten Reitpferdetyp stehenden kleinen Reitpferdes soll in einem trockenen, ausdrucksvollen und edlen Kopf mit einem lebhaften, freundlichen Auge, nicht zu großen Ohren und großen, weiten Nüstern, einer gut geformten Halsung sowie einer plastischen Bemuskelung zum Ausdruck kommen, wobei ponytypische Merkmale ausdrücklich erhalten bleiben sollen. 
		Unerwünscht sind insbesondere ein derbes, plumpes Erscheinungsbild, ein grober Kopf, verschwommene Konturen und bei Zuchtpferden fehlender Geschlechtsausdruck. 
			Körperbau		Erwünscht ist ein harmonischer, für Reitzwecke jeder Art geeigneter Körperbau.
					Dazu gehören:
		ein mittellanger, breiter, gut aufgesetzter, sich zum Kopf hin verjüngender Hals mit genügender Ganaschenfreiheit, 
					eine große, schräg gelagerte Schulter, 
		ein markanter, weit in den Rücken hineinreichender Widerrist
					ein mittellanger, gut bemuskelter Rücken,
					ausreichende Brusttiefe,
	eine längere, leicht geneigte, gut bemuskelte Kruppe mit nicht zu hoch angesetztem Schweif,
	eine harmonische Rumpfaufteilung in Vor-, Mittel und Hinterhand.
					Erwünscht ist weiterhin 
	ein zum Körperbau passendes, trockenes Fundament mit korrekten, ausreichend großen Gelenken, mittellangen Fesseln und festen, wohlgeformten, mittelgroßen Hufen, das eine lange Gebrauchsfähigkeit erwarten lässt.
	Außerdem eine korrekte, d. h. von vorne und hinten gesehen gerade Gliedmaßenstellung, ein von der Seite gesehen geradegestelltes Vorderbein und ein im Sprunggelenk mit etwa 150° gewinkeltes Hinterbein sowie eine jeweils gerade Zehenachse mit etwa 45° bis 50° zum Boden.
	Unerwünscht ist
	ein insgesamt unharmonischer Körperbau, 
	insbesondere
	eine kurze, schwere oder tief angesetzte Halsung,
	eine kleine, steile Schulter,
	ein kurzer oder wenig markanter Widerrist,
	ein zu kurzer oder überlanger weicher Rücken,
	eine feste oder aufgewölbte Nierenpartie,
	eine kurze oder gerade Kruppe mit hohem Schweifansatz,
	geringe Brusttiefe und hochgezogene Flanken mit kurzer Hinterrippe sowie
	unkorrekten Gliedmaßen;
	hierzu gehören:
	kleine, schmale oder eingeschnürte Gelenke,
	schwache Röhrbeine und 
	kurze, steile oder überlange, weiche Fesseln sowie
	zu kleine Hufe, insbesondere mit nach innen gerichteten Trachten.
	Unerwünscht sind weiterhin insbesondere
	zehenweite, zehenenge, bodenweite, bodenenge, rückbiegige, steile oder säbelbeinige, kuhhessige oder fassbeinige Gliedmaßenstellungen und unklare Gelenke.
	Bewegungsablauf
			Grundgangarten	Erwünscht sind fleißige, taktmäßige und raumgreifende Grundgangarten (Schritt 4-Takt, Trab 2-Takt, Galopp 3-Takt).
			Der Bewegungsablauf im Schritt soll losgelassen, energisch und erhaben sein bei klarem Ab- und Auffußen.
	Der Bewegungsablauf im Trab und Galopp soll bei klar erkennbarer Schwebephase elastisch, schwungvoll, leichtfüßig, getragen und mit natürlicher Aufrichtung und Balance ausgestattet sein. Der aus aktiv arbeitender, deutlich abfußender Hinterhand entwickelte Schub soll über einen locker schwingenden Rücken auf die frei aus der Schulter vorgreifende Vorhand übertragen werden. Etwas „Knieaktion“ ist erwünscht.
					Unerwünscht sind insbesondere
	kurze, flache und unelastische Bewegungen bei festgehaltenem Rücken sowie schwerfällige, auf die Vorhand fallende oder untaktmäßige Bewegungen sowie schwankende und schaukelnde oder deutlich bügelnde, drehende, bodenenge, zehenenge, bodenweite bzw. zehenweite Bewegungen und Bewegungen mit übertriebener „Knieaktion“.
			Springen		Erwünscht ist ein geschicktes, vermögendes und überlegtes Springen, welches Gelassenheit und Intelligenz erkennen lässt.
		Im Ablauf sind deutliches „Sich-Aufnehmen“, ein schnelles Abfußen beim Absprung, ein ausgeprägt schnelles Anwinkeln der Gliedmaßen (möglichst waagerechte Haltung des Unterarmes über dem Sprung), ein aufgewölbter Rücken bei deutlich hervortretendem Widerrist und abwärts gebogener Halsung mit sich öffnender Hinterhand [Bascule] erwünscht.
		Beim Gesamtablauf soll der Fluss der Bewegung und der Rhythmus des Galopps erhalten bleiben.
		Unerwünscht ist insbesondere
	ein unkontrolliertes oder auch unentschlossenes Springen mit hängenden Beinen, hoher Nase über dem Sprung, verbunden mit einem weggedrückten Rücken, bei dem der Fluss der Bewegung und der Rhythmus des Galopps verloren gehen.
	Innere Eigenschaften/Leistungsveranlagung/Gesundheit
	Erwünscht ist ein unkompliziertes, umgängliches, gleichzeitig einsatzfreudiges, nervenstarkes und verlässliches Pferd, das einen wachen, intelligenten Eindruck macht und durch sein Auftreten und Verhalten gute Charaktereigenschaften sowie ein gelassenes, ausgeglichenes Temperament erkennen lässt.
	Unerwünscht sind insbesondere im Umgang schwierige, nervöse oder heftige Pferde.
		Erwünscht ist 
	ein rittiges, vielseitig veranlagtes, leistungsbereites und leistungsfähiges, für Reit- und Sportzwecke jeder Art geeignetes Pferd.
		Erwünscht sind weiterhin
		robuste Gesundheit,
		gute physische und psychische Belastbarkeit,
		natürliche Fruchtbarkeit sowie
		das Freisein von Erbfehlern.
	 
	§ 911b Zuchtmethode
	(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
	Gruppe I: 		Kleines Deutsches Reitpferd
	Gruppe II:		Belgisches Sportpony
					British Riding Pony (N.P.S.)
					Connemara
					Dansk Sportspony
					Italienisches Reitpony
					Le Poney Français de Selle (franz. Reitpony)
					Lewitzer
					Nederlands Pony met Arabisch Bloed (N.P.A.)
					New Forest
					Österreichisches Reitpony
					Palomino Pony
					Pinto Pony
					Schwedisches Reitpony
					Schweizerisches Reitpony
					Welsh Sectie K (Niederlande)
					Welsh Sekt. B, C und Welsh Cob
	Gruppe III: 		Anglo-Araber
					Araber
					Arabisches Halbblut
					Arabisches Vollblut
					Bayer
					Brandenburger
					Deutsches Reitpferd
					Deutsches Sportpferd
					Englisches Vollblut
					Hannoveraner
					Hesse
					Holsteiner
					Mecklenburger
	Die Nachkommen folgender Anpaarungen gehören zur Rasse Kleines Deutsches Reitpferd (siehe nachfolgende Tabelle).
	Folgende Anpaarungskombinationen sind erlaubt:
	Zugelassene Rassen
	Rassen der
	Gruppe I
	Rassen der
	Gruppe II
	Rassen der
	Gruppe III
	Rassen der 
	Gruppe I
	X
	X
	X
	Rassen der 
	Gruppe II
	X
	X
	(Anpaarungen gleicher Rassen sind nicht zugelassen)
	X
	Rassen der 
	Gruppe III
	X
	X
	Männliche Veredler sind nur dann zugelassen, wenn sie die Anforderungen des Hengstbuches I erfüllen; Stuten sind nur dann zugelassen, wenn sie den Anforderungen des Stutbuches I oder II genügen.
	§ 911c Unterteilung der Zuchtbücher
	(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
	Das Zuchtbuch für Hengste wird in eine Hauptabteilung und eine Besondere Abteilung unterteilt.
	§ 911d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
	1. 	Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)
	2. 	Körperbau
	3. 	Korrektheit des Ganges
	4. 	Schritt
	5. 	Trab
	6. 	Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
	7. 	Springen (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
	viii. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Reitpferd).
	Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten Eintragungsmerkmale.
	(1) Zuchtbuch für Hengste 
	(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
	Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste, 
		die gemäß § 911f ZVO in einer Hengstleistungsprüfung auf Station eine gewichtete Endnote von 6,5 und besser erzielt haben, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, oder die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen der Disziplinen Dressur, Springen oder Vielseitigkeit erreicht haben,
		Hengste der zugelassenen Rassen erfüllen die Anforderungen an die Eigenleistungsprüfung für die Zuchtrichtung Reiten auch dann, wenn sie eine mindestens 30tägige Stationsprüfung entsprechend der Vorgabe gem. § 911f ZVO (Kleines Deutsches Reitpferd) absolviert oder vergleichbare Anforderungen gem. § 911f ZVO (Kleines Deutsches Reitpferd) erreicht haben. Ponys der zugelassenen Rassen unter 137 cm können die Anforderungen an die Eigenleistungsprüfung auch für die Zuchtrichtung Fahren gem. § 525f ZVO (Welsh A und B) nach mindestens 15tägiger Stationsprüfung erfüllen. 
		Hengste der Zuchtrichtung Rennpferd erfüllen die Anforderungen an die Eigenleistungsprüfung für die Zuchtrichtung Reiten für Kleine Deutsche Reitpferde auch dann, 
	(1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
	 (1.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches)
	Es können Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden, 
	die nicht in eines der vorstehenden Zuchtbücher für Hengste eingetragen werden können, aber dem Zuchtziel des Kleinen Deutschen Reitpferdes entsprechen, 
	(2) Zuchtbuch für Stuten 
	(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
	Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
	 
	(2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
	Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
	(2.4) Vorbuch (Besondere Abteilung des Zuchtbuches)
	§ 911e Ausstellung von Zuchtbescheinigungen
	Mutter
	Hauptabteilung
	Besondere               Abteilung 
	Stutbuch I
	Stutbuch II
	Anhang
	Vorbuch  
	(Stuten)
	Haupt-Abteilung
	Hengstbuch I
	Abstammungs-nachweis
	Abstammungs-nachweis
	Geburts-bescheinigung
	Abstammungs-nachweis
	Hengstbuch II
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Anhang
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Besondere Abteilung
	Vorbuch (Hengste)
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	Geburts-bescheinigung
	§ 911f Hengstleistungsprüfungen 
	Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.
	(1) Stationsprüfung
	(1.1) Dauer
	Die Prüfung dauert mindestens 30 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem abschließenden Leistungstest.
	(1.2) Ort
	Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.
	(1.3) Zulassungsbedingungen
	Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste, wobei die Zielgruppe vierjährige Hengste sind.
	Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erfüllen und geritten sein.
	(1.4) Vorprüfung
	Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden die Hengste vor Beginn des abschließenden Leistungstests vom Vorprüfungsleiter in folgenden Merkmalen bewertet:
	1.	Interieur
	Umgänglichkeit
	Lern- und Leistungsbereitschaft
	Leistungsfähigkeit
	ii. Trab
	iii. Galopp
	v. Rittigkeit
	vi. Springanlage
	vii. Geländeprüfung
	(1.5) Leistungstest
	Der abschließende Leistungstest wird von mindestens zwei Sachverständigen und mindestens zwei Testreitern abgenommen. Im einzelnen werden die Hengste in folgenden Merkmalen bewertet:
	i. Trab
	ii. Galopp
	iv. Rittigkeit
	v. Springanlage
	Freispringen
	Parcoursspringen (Hindernishöhen bis 100 cm) 
	vi. Geländeprüfung
		(1.500 m mit 6 Hindernissen, Hindernishöhe bis 90 cm) 
	(1.6) Beurteilungsrichtlinien
	Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach  § 14 ZVO:
	10 = ausgezeichnet		5 = genügend
	 9 = sehr gut			4 = mangelhaft
	 8 = gut				3 = ziemlich schlecht
	 7 = ziemlich gut			2 = schlecht 
	 6 = befriedigend			1 = sehr schlecht
	Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Verbesserung der Reiteigenschaften der Population.
	Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet worden ist. Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen der Hengst teilgenommen hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.
	Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden Noten aus der Vorprüfung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Ergebnisblatt zu kennzeichnen.
	Hinweise auf Mängel und Verhaltenstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vorprüfungsleiter schriftlich festzuhalten und der Züchtervereinigung mitzuteilen.
	(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
	Nach Beendigung des abschließenden Leistungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis über das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. Eine Veröffentlichung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen. Sie ist in den Merkmalsblöcken
		zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.
	Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit den Einzelergebnissen zugesandt.
	(1.9) Wiederholung einer Prüfung
	Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der wiederholten Stationsprüfung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.
	(2) Turniersportprüfung
	Alternativ zur Eigenleistungsprüfung auf Station gilt die Leistungsprüfung auch dann als abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die Turniersportprüfung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchgeführt.
	Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
		die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle mindestens in
	Dressur Kl. M oder 
	Springen der Kl. M oder 
	Vielseitigkeit in der Kl. VA.
	§ 911g Zuchtstutenprüfungen
	Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprüfung, Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.
	(1) Stationsprüfung
	(1.1) Dauer
	Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem abschließenden Test.
	(1.2) Orte
	Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.
	(1.3) Zulassungsbedingungen
	Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten. 
	Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erfüllen und geritten sein.
	(1.4) Vorprüfung
	Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) werden die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden Merkmalen bewertet:
	1.	Interieur
	2.	Grundgangarten
	Trab
	Galopp
	3.	Rittigkeit
	4.	Springanlage
	Freispringen
	(1.5) Abschließender Test
	Der abschließende Test wird von mindestens zwei Sachverständigen und mindestens einem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen bewertet:
	1.	Grundgangarten
	Trab
	Galopp
	2.	Rittigkeit
	3.	Springanlage
	Freispringen
	(1.6) Beurteilungsrichtlinien
	Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach  § 14 ZVO:
	10 = ausgezeichnet		5 = genügend
	 9 = sehr gut			4 = mangelhaft
	 8 = gut				3 = ziemlich schlecht
	 7 = ziemlich gut			2 = schlecht 
	 6 = befriedigend			1 = sehr schlecht 
	Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbesserung der Reiteigenschaften der Population.
	(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
	Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute werden die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).
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	(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
	Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 
	(1.9) Wiederholung einer Prüfung
	Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.
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	Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.
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	 7 = ziemlich gut			2 = schlecht 
	 6 = befriedigend			1 = sehr schlecht 
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	Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 
	(2.5) Wiederholung einer Prüfung
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	(3) Turniersportprüfung
	Alternativ zur Eigenleistungsprüfung gilt die Leistungsprüfung auch dann als abgelegt, wenn die Stuten Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die Turniersportprüfung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchgeführt.
	Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
		die 5malige nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung mindestens in
	Dressur Kl. L oder 
	Springen Kl. L oder 
	Vielseitigkeit Kl. A.
	§ 911h Weitere Bestimmungen zum Kleinen Deutschen Reitpferd 
	Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und darf ausschließlich für von dieser Zuchtstätte oder diesem Züchter gezogene Pferde verwendet werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden.
	Das Prefix/Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantragen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es automatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt werden. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Züchtervereinigungen geschützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er als Züchter in der Zuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden.
	Prefixe/Suffixe, die bislang von den Züchtervereinigungen nur regional für die Zuchtstätte registriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernommen, sondern müssen vom Züchter erneut über die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt werden. 
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